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Rundschreiben 02/2022 
 

Landesmindestlohn bei EU-weiten Vergaben von Bau- und Dienstleistungsaufträgen 
Neue Formblätter 231HB, 231HB-EU, 232HB und 232HB-EU 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Gesetz vom 01.03.2022 (Brem.GBl. S. 145) ist § 9 des Bremischen Tariftreue- und 
Vergabegesetzes (TtVG) geändert worden.  
 
Die bisherige Beschränkung der Pflicht zur Vereinbarung des Bremischen Landesmindest-
lohns1 bei öffentlichen Bau- und Dienstleistungsaufträgen auf nationale Vergaben ist dabei 
entfallen.  
 
Damit ist nunmehr auch bei EU-weiten Vergaben der Bremische Landesmindestlohn stets 
als absolute Lohnuntergrenze mit dem Auftragnehmer zu vereinbaren und bereits im Rah-
men Ihrer Auftragswertschätzung entsprechend kalkulatorisch zu berücksichtigen.  
 
Des Weiteren sieht die geänderte Fassung des § 9 TtVG konkretisierend vor, dass der Bre-
mische Landesmindestlohn dann nicht zur Anwendung gelangt, wenn durch die zur Auf-
tragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeiten im Ausland 
erbracht werden. 
 
_____________________________ 
1 Dieser beträgt derzeit 12,00 Euro brutto je Tätigkeitsstunde. 
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Die gesetzlichen Änderungen sind von uns in den maßgeblichen Formblättern 231HB, 
231HB-EU, 232HB und 232HB-EU bereits nachvollzogen worden. Umständehalber wird die 
Einpflege und die Abrufbarkeit dieser aktualisierten Formblätter in den Vergabemanager, 
den Formularkompass und unter www.fastforms.de/bremen allerdings noch etwas Zeit in 
Anspruch nehmen.  
 
Wir möchten Sie daher darum bitten, bereits jetzt die aktualisierten Formblätter 231HB, 
231HB-EU, 232HB und 232HB-EU im Anhang zu verwenden. Zudem erhalten Sie anlie-
gend auch wieder eine Fassung des Formblatts 231HB mit Unterschriftenzeile.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Julius Walther 
 
 
 
Anlagen: 
 
1. Formblatt 231HB 
2. Formblatt 231HB mit Unterschriftenzeile 
3. Formblatt 231HB-EU 
4. Formblatt 232HB 
5. Formblatt 232HB-EU 
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